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Sehr qeehrter Herr Parlamentevizedirektorl 

100U -D5- 0 2 

J.JOgo , OOI/)/~ ~J 1.3(2#'0 

Hir danken vielmals für die tlbersendunq des Antraqes 129A, 

betreffend die Wohnrechtsnovelle 2000 und überreichen in der Anlaqe 
unsere Stellun;nahme (3 Saiten ) mit der Bitte um Weiterleitung an 

den Bautenausschuss. 

Mit vielem Dank 1m voraus und 

mit vorzüqlicher Hochachtunq 

, )n 
~ \~ \ / \\~~ <!f 

(Or. josef~.nt.!lchl 

Beila;e: 

1 Stellungnahme 
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Ciemeil'\schC\~ det' Wohl'\t.mgseigel'\tL<mer 
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Post~nschrif~: 1123 Wien Ir.eh 7 

Zl. 130aO.0060/2-Ll.3/2000 

GdW-Stellungnahme 
zum Antrag 129/A Wohnrechtsnovelle 2000 

1) Das Wohnunqseigentumsqeeetz wird in diesem Antrag nur im 
Artikel 3, und zwar mit den Folgerungen au~ der Aufhebung des 
Hausbesorgergesetzes berührt. 
Zur BegrUndung der Antragsteller zu Z 11 (S 1 Abe. 4 WEG) merken wir 
an, dass die Einbeziehung der Hausbeeorgerwohnung in die wohnungs
eiqentumsfählqen Objekte nicht nur mittels gerichtlicher Festsetzung 
der Nutzwerte, sondern auch mit einem von der Wohnungseiqentümer
geme1nschaft eln6tlmmiq be~chlcssenen Sachverstandlgengutachten zur 
Nutzwertfestsetzunq erfolgen könnte. 

2) Wir bedauern die rasche Autbabuno de. Heu.be.orgerve •• tz •• , 
ohne dass vorher ein qeeiqnete~ be~llch •• Leitbild für eine neue 
Form der Heuabetr.uunq geschaffen worden ist. Vordringlich ware eine 
Änderunq der Entqeltberechnunq (nicht mehr nach Wohnnutzfl~chel 
qewesen und eine Beschr~kun9 auf Reiniqunqeaufqaben U9W. Seine 
Rolle als Blockwart unseligen Angedenkens, ZU der er insbesondere in 
größeren Anlagen von manchen Hausverwaltungen missbraucht wird, 
hatte unterbunden werden mUssen. 
Die erBatzlose Aufhebung de~ Hausbeeorqergeeetzes kann im 
Wohnunqseigentum zur Folqe haben. 

- dass &p.kulanten. die Altm1ethäuser durch Begründung von 
Wohnungseiqentum verwerten, die Rau.be.or§.rwohnung in den Vertragen 
mit den WOhnunqsklufern bei Ablaut eines bestehenden Hausbeeorqer
dienstvertrages für sich beanspruchen, und 

- dass Oien~tvertraqe mit Bcheinvarprl1ahtung.n - etwa 
KontrollqAnqe mehrmals taqlich - geschaffen werden, deren Kosten das 
bisheriqe Hausbesorqerentqelt oft sogar übersteigen. 
Der Einwand. eine betroffene WonnunqseiqentUmergemeinschaft würde 
sich dagegen wehren, kommt kaum zum Tragen: anqesichts der 
unbeschränkbaren Vollmacht des Verwalters geqenüber Dritten sowie 
seiner organisatoriSchen und fachlichen Ubermacht. 3' Leic1er wird das Mi •• v.zoh&ltni. von <MIr V.:r.tu9WUJnaoht des 
Verwalters und des ~t.igentQmarri.iko. der WohnunqseigentUmer/innen 
nicht entschartt. 
Deshalb mUsste im Wohnung •• igentum.reaht die folgende Richtunq 
weiterantwickelt werden: 

- Mehr Möglichkeiten tür die gemeinsame ~1nun9.bildung vor der 
Abstimmung; Obligate Wohnunqseiqentumerversammlunq einmal jahrlich, 
der Vorsitz in der Versammlung wird von der Mehrheit der Anwesenden 
bestimmt) . 

- Gliederung der Abstimmungen nach der Qualitlt des Abatimnung.
oeoan_tand •• (Beispiel: Erhaltunqsarbeiten üoer ATS 5.000,- oder 
über ATS 500.000,-) und unter BerUcksichtiqunq de~ Anteile in der 
Abstimmunqseinheit. 
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- Obl igate Belziehunq eines sachverstlndigen zur Aus schre i bung und 
Überwachung größerer &rhaltung.arbeiten und für Veranderungen be i 
Entfal l der Entschädlq~nq fÜr den Mehraufwand der Verwaltung . 

- ae.rkuno dar Mina.rh.1t.~ehte besonders gegenüber dem Verwal ter 
und einer passi ven Mehrheit (Vergabe von Erhaltungsacheiten!). 

- Spürbare aankt1on.n bei Umgehung oder Missachtunq von Mehr
heitsbeschlüssen durch den Verwalter (Ordnungsetrafe ) . 
- ~.rmdn1.i.rung der Voraus5chau mit dem 30.11 (Einspruchs
möql 1chkelt! ) und der AbreChnun g mit dem 31 . 3. (Urlaubszei t !) 

- Klare Abgrenzung zwischen Jahre.abrechnung und der oft schwer, 
zugängli chen Beleqsammlunq. 
- T~nnung ~r RUcklag. bei Vorhandensein qre~erer Summen in eine 

kleinere mit ein bis zwei Jahreselnnahmen und unbeschrAnK~em Zugriff 
des Verwalters und in eine größere mit dessen beschrAnktem Zugriff 
(Mehrhe itsbeschl uss, mit Verwalter gemeinsam auch Wohnungse1gentümer 
zeichnunqsberechtigt ) . 

- Aufhebung der unc..chrankbarkeit der Verwaltervollmacht geqenüber 
Dritten 

- völ l ig8 Beseitigung der Hartung für Fremaschulden. 
- KQndigunq~lichkeit der Verwaltervollmacht vor Ablauf der 

Fünf j ahresfrist ohne Angabe von GrUnden (weni gstens nach zwei oder 
drei Jahren) 

- VerpfliChtung der Ve~tung.;e.ell.charten, j eden 
Geaellschafterwechael ihren Vollmachtgebern, den 
Wohnung8eigentümern , kurZfristig bekanntzuqeben . Wechseln mehr als 
die Halft. der Gesellschaftsanteile innerhalb eines begrenzten 
Zeitraumes, erldschen auch die erteilten verwaltunq5vollmachten 

- Abstimmungen nicht zur Ub •• it ( Urlaub~zeit) . 

- Gesetzliche Klarstelluo9, da8S ein einzelner ~t.ig.ntu..r auch 
da. Recht hat, einen Umlaufbeschluss herbei zufUhren oder eine 
Kiteiqentümerver8ammlunq einzuberufen . 

- Schaftung von .abliChtunO.einrlchtung.n. 
- Feststellung, dass die Ve~etun9 eln.r &i9.nt~WQhnung auch die 

Interessen der gesamten Wohnun9seigentumerqemei nsch.tt berUhrt, 
besonders dann, wenn d1e Vermi et er bei der Mi thilfe zur Lesung der 
gemei nsamen Probleme fehlen; gesetzliche Vorsorge tÜr diese 
Situation. 

- Verpflichtung aller Mit- Und Wohnunqseiqentumer zur ~tbe.ti~no 
bei Verwaltung~maanahmen AU! ihrer Lieqenschaft. 

28 . 4.2000 

~~~ 
(Pr. Jose nt15chl> 

o menn 
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Ciemei"schaft de~ Woh""'''9seige''ti.ime~ 
GdW-Stellungnahme 
zum Antrag 129/A Wohnrechtsnovelle 2000 -

Ich schließe mich diesen Ausführungen Dr. Hentschls (der GdWj 
grundsätzlich an und verweise im übrigen auf meine zahlreichen und 
qrundsltzlichen rechtspolitischen Vor~chläge. publiziert in 
M.Havel/K .Fink/H.Barta, WObnunqseiqsntum .- Anspruch und 
Wirklichkeit (1999). 

01e unlanqst veröffentlIchten Referate des vom Bundesministerlum tür 
Justiz 1m verqanqenen November veranstalteten sympo~iums "Erneuerung 
des Wohnrechts" enthalten dagegen weder qasetzliche Reformzi.le noch 
eine plausible Zeitliche Reformabfolqe noch - und das ~ieqt wohl &m 
schwersten - tiefgreifende Reformvorschllqe zur nötigen Sanierung 
des WOhnunqseiqentumsqesetzes. 

(Univ.-Prot. Dr. Heinz Barta) 
Institut tür Zivilrecht an der Recntawissenschaftlichen Fakultät der 

Un1versltat Innsbruck 
A-6020 Innsbruck, Innrain 52 - Christoph-Probet-Platz - Tel.: 

0512/507 - 8103 oder 8101. F.AX: 0512/507 - 2822 

2.5.2000 
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